
eines Ermittlungsverfahrens unter fälsch
licher Berufung darauf, daß die Straftat 
von geringer gesellschaftlicher Bedeutung 
sei, kann zur Verschleierung von Krimina
lität führen.

Wird von der Einleitung eines Ermitt
lungsverfahrens abgesehen, sind die 
Gründe aktenkundig zu machen. Der An
zeigende und Geschädigte muß einen be
gründeten Bescheid erhalten oder die Ent
scheidung ist ihnen mündlich mitzuteilen 
und aktenkundig zu machen (§ 96 Abs. 2). 
Sie sind auf das Recht der Beschwerde hin
zuweisen.

Der Generalstaatsanwalt der DDR hat 
in einer Anweisung festgelegt, daß der Ver
dächtige über das Absehen von der Einlei
tung des Ermittlungsverfahrens zu infor
mieren ist, wenn
— er zu der vorliegenden Anzeige sach

dienlich befragt oder zu diesem Zweck 
zugeführt wurde

— bei ihm eine Blutalkoholbestimmung 
vorgenommen oder erkennungsdienst
liche Maßnahmen veranlaßt wurden

— Zeu'gen, zur Klärung des Sachverhalts 
vernommen oder gehört wurden.
Mit dem Absehen von der Einleitung 

eines Ermittlungsverfahrens darf die Ar
beit des Untersuchungsorgans nicht in je
dem Falle als beendet angesehen werden. 
Es kann notwendig sein, staatliche oder ge
sellschaftliche Organe bzw. Institutionen 
auf Bedingungen in ihrem Bereich auf
merksam zu machen, die die Entstehung 
von Straftaten begünstigen können.

Die Übergabe der Strafsache 
an ein gesellschaftliches Gericht 
Unter den Voraussetzungen der § 28 Abs. 1 
StGB und § 58 Abs. 1 StPO kann das Un
tersuchungsorgan die Strafsache ohne Ein
leitung eines Ermittlungsverfahrens an ein 
gesellschaftliches Gericht übergeben (§ 97), 
wenn der Sachverhalt in der für eine Straf
anzeige vorgesehenen Prüfungsfrist ein
deutig aufgeklärt werden kann, ohne daß 
strafprozessuale Zwangsmaßnahmen oder 
Vernehmungen von Rechtsverletzern erfor
derlich werden. Diese Möglichkeit darf je
doch nicht zu einer oberflächlichen Arbeit 
bei der Beweissicherung führen. Die Über
gabe erfolgt im Wege einer schriftlichen, 
begründeten, dem gesellschaftlichen Ge

richt zuzustellenden Entscheidung (vgl. 
10. Kap.).

Die Einleitung des Ermittlungsverfahrens 
Ergibt die Prüfung der Anzeige oder Mit
teilung, daß der Verdacht einer Straftat 
besteht und liegen die gesetzlichen Voraus
setzungen der Strafverfolgung vor, ist un
verzüglich ein Ermittlungsverfahren ein
zuleiten. Das geschieht durch eine schrift
liche, begründete Verfügung des Staatsan
walts oder eines dazu berechtigten Mitar
beiters des Untersuchungsorgans. Der 
Staatsanwalt ist von dieser prozessualen 
Entscheidung unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen (§ 98 Abs. 2); ihm ist eine Durch
schrift der Einleitungsverfügung zuzustel
len.

Ein Ermittlungsverfahren kann gegen 
Bekannt, d. h. gegen eine bestimmte, zum 
Zeitpunkt der Einleitung bereits durch Ver
dachtstatsachen belastete Person, und ge
gen Unbekannt, eingeleitet werden.

Im Ermittlungsverfahren gegen Unbe
kannt geht es entweder um die Klärung des 
Geschehnisses selbst (z. B. vorsätzliche Tö
tung oder selbstverschuldeter Unglücksfall), 
oder um die Ermittlung des unbekannten 
Täters bzw. um beides. Ergeben sich be
gründete Verdachtsmomente gegen eine be
stimmte Person, ist ein Ermittlungsverfah
ren gegen Bekannt einzuleiten.

7.4.
Die Mitwirkung 
gesellschaftlicher Kräfte 
im Ermittlungsverfahren

Um die Wirksamkeit des Strafverfahrens 
zu sichern, ist es unerläßlich, schon im Er
mittlungsverfahren differenziert und ent
sprechend den Besonderheiten des Einzel
falles gesellschaftliche Kräfte einzubezie
hen.

7.4.1.
Vertreter der Kollektive
Besteht der hinreichende Verdacht einer 
Straftat und ist ein gerichtliches Hauptver
fahren zu erwarten, ist die Leitung des Be
triebes oder der Einrichtung, in deren Ver
antwortungsbereich der Beschuldigte tätig 
ist, vom Staatsanwalt oder Untersuchungs-
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